
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

Bürgermeister 

 

 

Betrifft: Benennung eines allgemeinen Stellvertreters des hauptamtlichen Bürgermeisters 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung benennt auf Vorschlag des Bürgermeisters mit Wirkung  

ab dem 01.06.2025 Herrn Maik Berendt gemäß § 56 Abs. 3 S. 1 BbgKVerf zum allgemeinen 

Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Eberswalde. 

  

 

Eberswalde, den 30.04.2025 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Ringo Wrase 

Bürgermeister Siegel 1. stellv. Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

8/71/25 

 
zu DB/Vorlage   BV/0164/2025

 
 

Datum           29.04.2025 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung

  

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


